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Eine Antrage der ..Abg.Dr.G red 1 e r und Genossen, betreffend 
die Absrenzung der landwirtsohaftlichen Wieder~ufbautenvoD~en Wohnbaus­
Wledel'autbauansuehen. hat Bundesminister für Handel und Wiederaufbau 
~.I 1 1 i , naoh Herstellung des Einvernehmens mit dem Bundesminister 
fU:r Land- und Forstwirtechaft wie folgt beantworte1a 

Naoh § 2 lit.& des Wohnhaus-Wiederau:f'baugesetzes f BGBl.Nr.l3QI 
1948, sind vo~ seinen Bestimmungen Wohnhäuser, die unter das Bundesgesetz 
vom 26.Juli 1946, BGB1.Nr.l76 (Landwirtsohaftliohes Wiederaufbaugeseta) 
tallen, ausgenommen. Für Bauten, die unter das Landwirts~h8ftliohe 
Wiederaufbaugeaetz fallen, vermag iCB sohin naoh der Gesetzeslage keine 
Fondshilfe zu gewähren. Naoh dem Landwirtsohaftliohen Wiederaufbaugesetz 
werden Beihilfen zum Wiederaufbau kriegszerstBrter od~r besohädigter 
land- und foratwirtscnaftlioher Wohn- und Wirtsohaftsgebäude gewährt. 
Eine Definitiondea Begriffes "land- und forstwirtsohaftliohes Wohn-
und Wirtsohaftsgebäude" 1st im Gesetz aber nicht enthalten. Da nach 

Art.V des xnndmaohu~spatentes zur GewerbeorduuDg der Gartenbau als 
landwirtsohaftliche .esohäftigung anzusehen ist, fallen Gärtner. soweit 
es sioh nioht um Friedho1S-und andere Gärtner, deren Tätigkeit nicht als 
zur Landwirt,o~att zählend anzusehen ist, handelt, jedenfalls unter 
4ie Bestimmungen des Landwirtsohaftlichen Wiederau:f'baugeaetzea. Vom 
Land- und foratWirtsOhaftliohen Wiederaufbaufonds wUrde auoh den antrag­
atellenden Irwerbagärtnern, die einen Kriegesohaden erlitten hatten, 
ohne Rüoksioht auf die Grasse .der bewirtsohafteten fläche und ohne 
Büokaioht darauf, ob es sioh ~m .Eigen- oder Pachtgrund handelt, Fondabilfe 
geleistet. 

Ungeaohtet dessen bereitet die Abgre~ung des Wohnhaus-Wieder­
aufbaugesetzee g~genüber dem Landwirtsohaftliohen Wiederaufbaugesetz 
in einzelnen Fällen Sohwierigkeiten. In Erkenntnis dieser Tatsache 
wurde über Anre~ng meines Bundesministeriume bereits im November 1949 
Bwischen meinem und dem Bundesministerium fUr Land- und 1oratwirtsohaft 
vere,inbart, in, Zweifelsfällm duro~ interministerielle Abspraehen zu 
klären, ob die Voraussetßungen des einen oder des anderen Gesetzes 
gegeben sind. In der Folge wurde von meinem Bundesm1n1sterium dem 

182/AB VII. GP - Anfragebeantwortung (gescanntes Original) 1 von 2

www.parlament.gv.at



• 

,.Beiblatt Ueiblatt !ur Parlawentskorre@ponsenz 19. Jul;i 1954 

»undeu1nisterium für Land- und Forstwirtschaft in verschiedenen Fällen 

GelegelÜleit gegeben, eine gutächtliche Äusaerung abzugeben, ob und in 

welohem Umfang Räumlichkeiten in Objekten, für die utnFondshilfe nach dem 

WOhnhaus-Wiederauf'gaugesetz angesucht wurde, der LandWirtschaft zuz~ 
rechnen sind. 

Das Bundesministerium für Land- und F9rstw.irtsehaft ist 0 

bei seinen Gutaohten stets von dem Grundsatz ausgegangen, dase die 

von Heller in seinem Kommentar zur Gewerbeordnung (Manz, Wien 1931, So44~ 
bei Abgrenzung der Landwirtschaft gegenüber dem Gewerbe aufgestellten 

Auslegungsregel, nach welcher die Zugehörigkeit eines Betriebes zur Land­

wirtschaft oder zum Ge,werbe ausschli esslich von der ta tsäohliohen Gestal­

tung des'Betriebes zu beurteilen ist, sinngemäss auch für die Abgrenzung 

8U di)n beiden Wiederaufbaugesetzen anzuwenden ist. Diese Äuslegungsregel 

:tU.~te bei4em Gr.OBsteil der Gutachten zu dem SOhluss, dass die in Betracht 

kommenden Objekte an sich und zur Gänze nicht der Landwirtschaft MnZU~ 

rechnen seien und daher den Beetimmungen dee Landwirtecha1tli~hen 

Wiederaufbaugesetzee niqht ~nterliegen. In solchen Fällen wurde FQndshilfe 

"n~ch d~m Wo!ulhaus-Wiecle;t"Bu:t'baugeset z gewährt. 
',: ,,'; ';;:, .,:,., Boh.ierlger"w~~':cli~ 'l:bgreni~rikd.~~,' wenn in ein: ~d ae~sel~en 
pb~~kte n~ben der lVohnllng dee Landwirtes noch andere WOhn:räume ent,hfllten 
,:>':/~'.:,,';.:;I,.: ,::.,_:~\.~",'~,~.::<l:::'~, -';-'~ :: ';'" .: .. ,~<.'~"""',,:,"'" ,:, .. ~~~ .... _> .. _ .. ," .: .. " :.; : :.~ ;,', ::' .:, ,:',"< ,: .. ::. /'"."1 ';",:',:'j f/:.) .. (·.:·, 

sein Bollten. In diesen Fillen wurde der Landwirtschaft ein fiktiver 
·~i· .. '::" '::' ..... ;, .. :;~\'i..;." «\ ~/~~';, f ·:,.S,.::',~, .::-. !.~.':, ~, .. ,~.,;~.; ... 4' ,."'.>,,:' :",'.' .. ' "'l~'~ :,,,i.'-t·,<.·:, i, .. ,~ 
Wqhn;r8um Zl1ge:re~ne:t" des~en GrBsse eich nao,h dem durc~solmi,t:tliohen 
''-\ '" ;. '.'; ..... -:,. -', ·;: ... i..t :~.:. ':. : •. :.', '.,': .i~" ". .~.~' '. -' ~ ,,". ~ " ! • \ ' "; 

Wohnraum g~eioh g:rosser und gleichartiger landwirtschaftlicher Betriebe 
d~~' giei'~~~l1:G~'g;~d; ri~htet"e'~:äei~g d'ies~r' fikti~e W~hn~~~ln meh~ ~i~ , 
~'C" ::' ;::~:: ",:-; ,':'i,", ,:, , " , 

50 % des Gesa~twohnraumes", so wurde ,angenommen, dass es, sioh um Bau~ich-

.ketten hand;te~' d;i.e cl.Oht'üb~~iegen~\Vo~w~oken <tien~n~~d d(,!.her ~on 
, ~',j,.:t :·i~.·'~,i,)::·<:-';1 : ... ~~;":::' ·i·,-"-.:.'!. ; ':.:,-;:"~ .. ,:' '~:.,.. ':.:'. :.:.r't;·~,->~;~:;:. '.",' .. <,:,::::"', _"';.':.<~. ,;:."'.,( :..J.-=- <'::<~ .. \~~ 

eine,J;'., ;r9ndehilfe, naoh, dem WOhnhau,,-Wi edera ufbaugeeet z, ~usgeschlPfils.n" einci. 
,:," ,',!. '. '.eiD Mini~teri~hat':di~Gut~o~ten '~es:Bun~~eministe~iUm~ .,', 

~ .. : .. }. /': .. ~.",::.\';; .. :' -, \ ,",~"" .. ,;.~.; "~'.':!,~c.:-'~.~:, .~::: .... ~.:'!, ':.':-~':.'::~~'},"'. ..,~~, ;"~'.," ~-.. ;~< 

tü.l',' La:nd- und Foretwirt scheft ausnahmslos in allen Fällen seinen Ent-
.<'~:.~/. ;:. ' " , . .-,' ,. . " .' '.. , :." ~ ," r'" , .. '. ",;" .,,": '- " .. " 

P1'll~,J<i~~~ ,~~r~~d~', gelegt~' W7~:f~m~f~et;tl,~~,~t~i-~U!D!lo,~K ~fl~,BundeEl~ 
"_o.l' ,., ,. ", .. , ' " ; """ ; .. ,;~: ~ .. :.,,' ,/i ) •. ..,.' "" '1 .. ; .• , ..... ;. ,k··., ",','';'/. ··,.;.f '~" .... ,.~.: " ',<" 

ministerium fUr Land- und Fo;rstwirtscha;t't ist bishel" 8ll,oh ~r ~ine 
;':).:",;' " ''''\ .:. ~ . .:;~ ::'0'/' .,: ... ;: . J' .> ..... ":·~'·'--·t .,'., ":::. .':~~:; ~';;-~ .. ':/':. -;",~>r: ; .. _~:;,~/ ,,:,':~.<' ;,,,,~,;, .. :,,.:,.; .. -
ei~ige B,es,chwerde zuge lei tet worden, wonaoh d\lrch ,~s vorst,ehend 
;/ ',::.,;:'>~~ '::·'.v'- "; ,~\ .. >':':., :.'_ .,~ .. ' '·;1 .' '.-. ; ",. '-'>"r~"::"~""l :l:.;\\:'-", ;)~1. ri'~;. ,:~·.,,~L~; .. ·:.,:.n;·.·~~· 

4al'geste llte Verfahren Gärtner oder sonstige Landwirte 'benaohteiligt 
.~~: .. '.U'~"·'·.i. :.i..}~ ~'~"., .. f.;· ',:.::";;:' .. ; .. ": ': :,. ·':·',c,.:t .. :~.,'-..:" ' ...... ::;., .. ~ ,'~:';!:.:.~;;.~;.;~.;.;:'-' ~~:.:·,~~:~:L (~~:,~:; .. _:,: .. ,,_.-".; 

wurden. ' 
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